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Mathias Dolls, Clemens Fuest, Florian Neumeier und Daniel Stöhlker

Ein Jahr Mietendeckel: Wie hat sich der 
Berliner Immobilienmarkt entwickelt?

Am 23. Februar dieses Jahres jährte sich die Ein-
führung des »Gesetzes zur Mietenbegrenzung im 
Wohnungswesen in Berlin« (MietenWoG Bln). Dieses 
Gesetz, im Allgemeinen auch als Mietendeckel be-
zeichnet, wird bereits seit seiner Ankündigung kon-
trovers diskutiert. Während Befürworter darauf hof-
fen, dass durch den Mietendeckel dem Anstieg der 
Wohnkosten ein Ende gesetzt werden kann, warnen 
Kritiker insbesondere vor ausbleibenden Investiti-
onen in den Berliner Immobilienmarkt und, damit 
verbunden, negativen Auswirkungen auf Quantität 
und Qualität des Angebots an Wohnungen (Sagner 
und Voigtländer 2019). In der ökonomischen Literatur 
sind die Folgen von Mietregulierungen gut dokumen-
tiert, die Ergebnisse beziehen sich aber zumeist auf 
die USA. So führte in San Francisco in den 1990er 
Jahren eine Ausweitung der Mietregulierung, die das 
Mietpreiswachstum begrenzte, zu einem Rückgang 
des Angebots an Mietwohnungen um 15%. Der Rück-
gang wurde vor allem dadurch verursacht, dass von 
der Regulierung betroffene Mietwohnungen in hoch-
preisige Eigentumswohnungen umgewandelt wurden 
(Diamond et al. 2019). Zusätzlich hat sich die Mobilität 

der Bewohner*innen von regulierten Immobilien stark 
reduziert. In Cambridge, Massachusetts, hat eine 
Mietpreisregulierung zu einem signifikanten Rück-
gang des Angebots an Mietwohnungen, der Qualität 
der angebotenen Mietobjekte sowie einer Reduktion 
der Kaufpreise geführt (Autor et al. 2014; Sims 2007; 
2011). Außerdem ist dokumentiert, dass Mietregulie-
rungen zu Fehlallokationen und Wohlfahrtsverlus-
ten führen (Bulow und Klemperer 2012; Glaeser und  
Luttmer 2003; Sims 2011).

Vor etwa einem Jahr haben wir auf Grundlage von 
Daten des Immobilienportals immowelt.de untersucht, 
wie die Miet- und Kaufpreise auf dem Berliner Immo-
bilienmarkt auf das bevorstehende Inkrafttreten des 
Mietendeckels reagierten (Dolls et al. 2020). Unsere 
Ergebnisse zeigten deutliche Antizipationseffekte. So 
stiegen die Mietpreise von Wohnungen, die vom Mie-
tendeckel betroffen sind, bereits seit Ankündigung 
des Mietendeckels im Juni 2019 langsamer als in an-
deren deutschen Großstädten. Dagegen stiegen die 
Mieten für neuere, nicht vom Mietendeckel betroffene 
Wohnungen deutlich schneller. Auch die Kaufpreise 
schienen auf die Ankündigung des Mietendeckels zu 
reagieren. So zeichnete sich bei den Angebotsprei-
sen von regulierten Wohnungen in Berlin eine etwas 
schwächere Entwicklung ab als in den übrigen Groß-
städten Deutschlands.

Wir nehmen den Jahrestag des Inkrafttretens des 
Mietendeckels zum Anlass, um erste Auswirkungen auf 
die Miet- und Kaufpreise am Berliner Immobilienmarkt 
zu analysieren. Dabei greifen wir wieder auf einen um-
fangreichen Datensatz von immowelt.de zurück, der 
Informationen aus den Miet- und Kaufannoncen von 
Wohnimmobilien in Berlin sowie 13 weiteren Groß-
städten in Deutschland umfasst. Während sich unsere 
Analyse im letzten Jahr noch auf die Entwicklungen 
am Berliner Immobilienmarkt bis kurz vor Inkraft-
treten des Mietendeckels und damit auf die Folgen 
von dessen Ankündigung konzentrierte, können wir 
nun auf ein ganzes Jahr seit dessen Inkrafttreten 
zurückblicken. 

AUSGESTALTUNG DES BERLINER MIETENDECKELS

Der Mietendeckel wurde am 30. Januar 2020 vom 
Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen und ist seit 
dem 23. Februar 2020 in Kraft. Seitdem ist es unter-
sagt, eine höhere Miete als die Stichtagsmiete vom 
18. Juni 2019 zu fordern. Betroffen sind grundsätzlich 
alle Mietwohnungen des Berliner Stadtgebiets. Von 

Die Studie untersucht Auswirkungen des Berliner Mietendeckels 
auf Miet- und Kaufpreise und die Anzahl annoncierter Wohnun-
gen ein Jahr nach dessen Inkrafttreten. Wir zeigen auf Basis 
der Daten des Immobilienportals immowelt.de, dass der Ber-
liner Mietendeckel zu einer Zweiteilung des Berliner Immobili-
enmarkts geführt hat. Berliner Miet- und Kaufpreise im regu-
lierten Segment haben sich seit Inkrafttreten des Mietendeckels 
schwächer entwickelt als in einer Kontrollgruppe, die alle wei-
teren deutschen Großstädte mit mehr als 500 000 Einwohnern 
umfasst. So lagen die Wachstumsraten bei den Kaufpreisen in 
Berlin seit dem dritten Quartal 2020 um 5–9 Prozentpunkte un-
terhalb der Kontrollgruppe. Dagegen stiegen Miet- und Kauf-
preise im unregulierten Segment Berlins zuletzt stärker als in 
der Kontrollgruppe. Der Rückgang bei der Anzahl der Mietan-
noncen im regulierten Segment ist ein erstes deutliches Anzei-
chen dafür, dass der Mietendeckel das Angebot an verfügbaren 
Mietwohnungen in Berlin reduziert hat. Der Rückgang des Im-
mobilienpreiswachstums dokumentiert die durch den Mieten-
deckel verursachten Verluste für die Wohnungseigentümer.

IN KÜRZE
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dem Gesetz ausgenommen sind lediglich Sozialwoh-
nungen, Trägerwohnungen, Wohnungen in Wohnhei-
men sowie Neubauwohnungen, die seit dem 1. Januar 
2014 erstmals bezugsfertig wurden. Der Mietendeckel 
ist zunächst auf fünf Jahre befristet.

Das Gesetz sieht vor, dass die Mieten auf dem 
Stand des Stichtags eingefroren werden. Bei Miet-
wohnungen, die zum Stichtag nicht vermietet waren 
oder bei denen es zwischen Stichtag und Inkrafttreten 
des Gesetzes einen Mieterwechsel gab, wird die Miete 
auf den in dieser Zeit vereinbarten Stand eingefroren. 
Mieten, die über dem Niveau liegen, sind rechtswidrig. 
Darüber hinaus sind vertragliche Vereinbarungen wie 
beispielsweise Staffelmieten oder eine Anpassung des 
Mietpreises an den Verbraucherpreisindex laut Geset-
zestext nichtig, selbst wenn sie vor dem Stichtag im 
Juni getroffen wurden.1 

Gemäß Mietendeckel sind außerdem »überhöhte« 
Mieten fortan unzulässig. Eine Miete ist überhöht, 
wenn sie mehr als 20% über der in der Mietentabelle 
ausgewiesenen Mietobergrenze liegt, wobei bei der 
Festsetzung der maßgeblichen Mietobergrenze die 
Wohnlage berücksichtigt wird. Die Mietentabelle 
legt fest, wie hoch die Nettokaltmiete in Abhängig-
keit von Alter und Ausstattung einer Wohnung sein 
darf. So darf z. B. die Miete einer Wohnung, die 2013 
erstmalig bezugsfertig war und mit Sammelheizung 
und Bad ausgestattet ist, nicht höher als 9,80 Euro 
pro Quadratmeter sein. Für Wohnungen in einfacher 
Wohnlage ist bei der Berechnung der maßgeblichen 
Mietobergrenze ein Abschlag bei der in der Mieten-
tabelle ausgewiesenen Obergrenze von 0,28 Euro zu 
berücksichtigen, für Wohnungen in mittlerer Wohnlage 
werden 0,09 Euro abgezogen, und für Wohnungen in 
guter Wohnlage ist ein Zuschlag von 0,74 Euro zu be-
rücksichtigen. Liegt der Wohnraum in einem Ein- oder 
Zweifamilienhaus, erhöht sich die Mietobergrenze um 
einen Zuschlag von 10%. Auch sind bestimmte Mo-
dernisierungen und deren Umlage auf die Miete er-
laubt, sofern sich hierdurch die Miete nicht um mehr 
als einen Euro pro Quadratmeter erhöht. Die in der 
Miettabelle festgesetzten Mietobergrenzen basieren 
auf dem Mietspiegel des Jahres 2013, der auf Basis 
von Informationen über Neuvertragsmieten und Miet-
änderungen der Jahre 2008 bis 2012 ermittelt wurde. 

Wird eine Wohnung nach Inkrafttreten des Mie-
tendeckels wiedervermietet, dann darf dafür maximal 
die eingefrorene Miete verlangt werden. Hierbei gibt 
es allerdings zwei Ausnahmen. Lag die Vormiete un-
ter 5,02 Euro pro Quadratmeter, dann darf die Miete 
bei der Wiedervermietung um maximal einen Euro, 
gleichzeitig aber auf nicht mehr als 5,02 Euro pro 
Quadratmeter erhöht werden, wenn eine moderne 
Ausstattung vorhanden ist. Eine Ausstattung gilt als 
modern, wenn mindestens drei der folgenden Aus-
stattungsmerkmale vorhanden sind: Ein schwellenlos 
erreichbarer Aufzug, eine Einbauküche, eine hochwer-
1 Ab Januar 2022 sind jährliche Mieterhöhungen als Inflationsaus-
gleich möglich, jedoch sind diese auf 1,3% beschränkt.

tige Sanitärausstattung, ein hochwertiger Bodenbelag 
in der überwiegenden Zahl der Wohnräume oder ein 
Energieverbrauchskennwert von weniger als 120 kWh/
(m² a). Überschritt die Vormiete dagegen die in der 
Mietentabelle festgelegte Mietobergrenze, dann darf 
die Wohnung maximal zur Mietobergrenze vermietet 
werden. Bei Wohnungen, die nach Inkrafttreten des 
Mietendeckels erstmalig vermietet werden, sind eben-
falls die Mietobergrenzen maßgeblich.

Gegen den Mietendeckel ist aktuell ein Verfahren 
beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Sollte das 
Gericht befinden, dass der Mietendeckel unzulässig 
ist, wären die darin festgelegten Höchstmieten unzu-
lässig. Eine Entscheidung wird im ersten Halbjahr 2021 
erwartet.

DIE ENTWICKLUNG DER ANGEBOTSMIETEN IN 
BERLIN

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Durchschnitts-
mieten pro Quadratmeter in Berlin, getrennt für Woh-
nungen, die vom Mietendeckel betroffen sind (regu-
liertes Segment; hellblaue Linie), und solche, die nicht 
vom Mietendeckel betroffen sind (unreguliertes Seg-
ment; dunkelblaue Linie). Zusätzlich zeigt die Abbil-
dung die durchschnittliche zulässige Höchstmiete pro 
Quadratmeter für Wohnungen, die unter den Geltungs-
bereich des Mietendeckels fallen (graue Linie). Um 
die zulässige Höchstmiete zu bestimmen, nutzen wir 
aus den Immobilienannoncen von immowelt.de In-
formationen über das Baujahr einer Wohnung, die 
Beheizungsart, zum Vorhandensein eines Aufzugs oder 
einer Einbauküche sowie die auf Basis der Wohnungs-
adresse und Klassifikationen des Mietspiegels ermit-
telte Wohnlage. Die gestrichelte vertikale Linie zeigt 
den Zeitpunkt der Ankündigung des Mietendeckels,2 

2 Wir setzen den Tag der Ankündigung gleich mit dem Tag, an dem 
der Senat der Stadt Berlin die Eckpunkte des MietenWoG Bln be-
schlossen hat. Dies geschah am 18. Juni 2019.
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Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Quadratmeterpreise der Angebotsmieten von Annoncen in Berlin im regulierten 
und unregulierten Segment und die durchschnittliche Mietobergrenze basierend auf Informationen über annoncierte 
Mietwohnungen im Zeitraum Q1 2017 bis Q1 2021. Die gestrichelte vertikale Linie markiert Q2 2019, den Zeitpunkt der 
Veröffentlichung der Senatsvorlage zum Mietendeckel sowie des Stichtags für die Berechnung der Mietobergrenze 
(18. Juni 2019). Die durchgezogene vertikale Linie markiert Q1 2020, den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 
zum Mietendeckel.
Quelle: Daten von immowelt.de; Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut
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die durchgezogene vertikale Linie den Zeitpunkt, zu 
dem er in Kraft getreten ist.

In Dolls et al. (2020) zeigten wir, dass sich die 
Angebotsmieten im regulierten und unregulierten 
Segment bereits kurz nach Ankündigung des Mieten-
deckels auseinanderentwickelten: Während die Miet-
preise für Wohnungen, die nicht vom Mietendeckel 
betroffen sind, seit dem zweiten Quartal 2019 anstie-
gen, waren die Mieten für Wohnungen, die unter den 
Mietendeckel fallen, leicht gesunken. Dieser Trend ist 
auch in Abbildung 1 deutlich erkennbar. Im unregu-
lierten Segment hat sich der Anstieg der Mietpreise 
auch nach Inkrafttreten des Mietendeckels unvermin-
dert fortgesetzt: Seit dem 1. Quartal 2020 sind die 
Mieten für Wohnungen, die nicht vom Mietendeckel 
betroffen sind, durchschnittlich um etwa 1,40 Euro 
pro Quadratmeter gestiegen; dies entspricht einem 
Zuwachs von 9% im Zeitraum eines Jahres. Die Mie-
ten im regulierten Segment stagnierten dagegen im 
gleichen Zeitraum. Es fällt jedoch auf, dass auch nach 
Inkrafttreten des Mietendeckels die durchschnittlichen 
Angebotsmieten im regulierten Segment noch immer 
oberhalb der zulässigen Höchstmieten liegen.3 Ein 
möglicher Grund dafür könnte sein, dass die in den 
Wohnungsannoncen genannten Mieten von den Mie-
ten, die die Vermieter*innen tatsächlich verlangen, 
abweichen. So enthalten zahlreiche Annoncen auf  
immowelt.de den folgenden oder einen ähnlichen Text:

»Im Mietvertrag wird eine Nettokaltmiete 
in Höhe von xx,xx Euro vereinbart. Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass vor dem Hin-
tergrund des Berliner Mietendeckels während des 
Geltungszeitraums des MietenWoG Bln lediglich 
eine Nettokaltmiete in Höhe von xx,xx Euro gefor-
dert und entgegengenommen wird. Die im Miet-
vertrag vereinbarte Nettokaltmiete in Höhe von 
xx,xx Euro wäre dann vollständig zu zahlen, wenn 
sich die Verfassungswidrigkeit oder sonstige Nich-
tigkeit des MietenWoG Bln ganz oder teilweise im 
Hinblick auf die für die Miete nach dem Mieten-
WoG Bln relevanten Teile, erweisen sollte, dass 
MietenWoG Bln endet, außer Vollzug gesetzt wird 
oder in sonstiger Weise außer Kraft tritt.«

Für den Zeitraum seit Q1 2020 kann die in Abbildung 1 
dargestellte hellblaue Linie demnach vereinfacht als 
eine hypothetische Durchschnittsmiete interpretiert 
werden – es handelt sich hierbei um die Miete, die 
im Durchschnitt fällig wäre, würde der Mietendeckel 
für unzulässig erklärt werden.4 Unter der Annahme, 
dass Mieter*innen im regulierten Segment aktuell im 
Durchschnitt die laut Mietendeckel zulässige Höchst-

3 Im letzten Beobachtungsquartal weisen ca. 80% der Wohnungs-
annoncen eine Miete oberhalb der Mietobergrenze nach dem Mieten-
deckel aus. Dieser Anteil ist seit 2019 um 10 Prozentpunkte gesun-
ken.
4 Tatsächlich liegt die hypothetische Durchschnittsmiete etwas hö-
her, da nicht alle Mietannoncen im regulierten Segment eine Miete 
oberhalb der Höchstgrenze ausweisen (siehe Fußnote 3).

miete zahlen, würde die Abschaffung des Mietende-
ckels demnach die Nettokaltmiete pro Quadratmeter 
kurzfristig um durchschnittlich etwa 4,59 Euro anstei-
gen lassen und damit die Mietkosten für die betroffe-
nen Mieter*innen um ca. 67% erhöhen.

ENTWICKLUNG DER MIETEN IN BERLIN IM  
VERGLEICH ZU ANDEREN DEUTSCHEN 
GROSSSTÄDTEN

Um die Mietpreisentwicklung in Berlin mit der Miet-
preisentwicklung in anderen deutschen Großstädten 
zu vergleichen, schätzen wir ein lineares Regressi-
onsmodell. Dabei vergleichen wir die Mieten für Woh-
nungen in Berlin mit den Mieten für Wohnungen aus 
einer Kontrollgruppe, die sämtliche deutschen Groß-
städte mit mehr als 500 000 Einwohnern umfasst.5 

Der Vergleich der Mietentwicklungen mittels Regres-
sionsanalyse erlaubt es uns, strukturelle Unterschiede 
zwischen den Mietwohnungsbeständen in den ein-
zelnen Städten zu berücksichtigen. Dabei werden 
die Wohnungen in der Kontrollgruppe mit Hilfe des  
Entropy-Balancing-Verfahrens so gewichtet, dass die 
Verteilung der Wohnungscharakteristika in Berlin 
und in der Kontrollgruppe identisch ist (Hainmueller 
2012).6 Auf diese Weise ist sichergestellt, dass Unter-
schiede in der Mietentwicklung in Berlin und in der 
Kontrollgruppe nicht auf unterschiedliche Charakte-
ristika der annoncierten Wohnungen zurückzuführen 
sind. Die Schätzung berücksichtigt ebenfalls unter-
schiedliche Ausgangsniveaus der Mieten je Postleit-
zahlengebiet. Insgesamt umfasst unsere Stichprobe 
363 000 Annoncen für Mietwohnungen in Berlin und 
den 13 nächstgrößeren Städten Deutschlands im 
Zeitraum von Januar 2017 bis Mitte Februar 2021.7 
Hierbei werden separate Schätzungen für Wohnungen 
durchgeführt, die vor dem Jahr 2014 errichtet wurden 
(reguliertes Segment in Berlin) sowie für solche, die 
seit dem Jahr 2014 errichtet wurden (unreguliertes 
Segment in Berlin), d.h., die Annoncen in der Kontroll-
gruppe werden wie jene in Berlin unterteilt in Woh-
nungen, die vor/seit dem Jahr 2014 errichtet wurden.

Die Ergebnisse sind in der Abbildung 2 (linke Gra-
fik: reguliertes Segment, Baujahr vor 2014; rechte Gra-
fik: unreguliertes Segment, Baujahr seit 2014) dar-

5 Die Kontrollgruppe umfasst Hamburg, München, Köln, Frankfurt 
am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen, Bremen, 
Dresden, Hannover und Nürnberg.
6 Zu den Kontrollvariablen zählen das Baujahr der Wohnung, die 
Anzahl der Zimmer, die Fläche, der Zustand (saniert vs. unsaniert), 
das Vorhandensein einer Terrasse, eines Gartens oder eines Balkons 
und weitere Wohnungscharakteristika. 
7 Diese Zahlen basieren auf den um Duplikate bereinigten Rohda-
ten aller auf immowelt.de geschalteten Anzeigen. Wir stufen Anzei-
gen mit identischen Wohnungscharakteristika, wie beispielsweise 
Wohnfläche und Baujahr, identischer Adresse und identischem An-
zeigetext als Duplikate ein, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von 
drei Monaten geschaltet wurden. In diesem Fall ist das aktuellste 
Veröffentlichungsdatum maßgeblich, und es wird davon ausgegan-
gen, dass die Vermietung zum ersten Anzeigedatum nicht erfolgreich 
war. Durch diese Bereinigung fällt die Anzahl der Angebote am aktu-
ellen Rand vergleichsweise höher aus als in den Vormonaten. Liegen 
mehr als drei Monate zwischen zwei identischen Anzeigen, werden 
sie als separate Anzeigen gewertet.
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gestellt. Referenzperiode ist Q2 2019, da hier in der 
Senatsvorlage Nr. S-2365/2019 die Eckpunkte für das 
MietenWoG Bln präsentiert wurden. Die Koeffizienten 
bilden jeweils ab, in welchem Umfang das Mietpreis-
wachstum im regulierten und im unregulierten Seg-
ment des Mietmarkts zwischen Berlin und anderen 
Großstädten relativ zur Referenzperiode divergiert 
(in Prozentpunkten). Für das regulierte Segment in 
Berlin legen wir dabei bis inklusive Q4 2019 die tat-
sächlich annoncierten Angebotsmieten zugrunde und 
ab Q1 2020 die Höchstmieten nach dem Berliner Mie-
tendeckel. Wir treffen also die Annahme, dass Berliner 
Mieter*innen im regulierten Segment seit Inkrafttreten 
des Mietendeckels die Höchstmiete gemäß des Ber-
liner Mietendeckels zahlen, auch wenn in den Miet-
annoncen vielfach hypothetische Mieten für den Fall 
der Verfassungswidrigkeit des Mietendeckels aufge-
führt werden.8

Die linke Grafik der Abbildung 2 zeigt, dass sich 
die Mieten in Berlin im vom Mietpreisdeckel erfassten 
Segment zwischen Q1 2017 bis Q1 2018 etwas schwä-
cher entwickelt haben als in anderen deutschen Groß-
städten. Ab Q2 2018 bis Q3 2019 gab es keine signifi-
kant unterschiedliche Preisentwicklung in Berlin im 
Vergleich zur Kontrollgruppe. Im vierten Quartal 2019 
war das Wachstum der Mieten im regulierten Segment 
in Berlin wieder etwas schwächer als in anderen deut-
schen Großstädten. Seit dem ersten Quartal 2020 
hat der Berliner Mietendeckel dazu geführt, dass das 
Preiswachstum im regulierten Segment in Berlin seit 
dem Stichtag um nahezu 60 Prozentpunkte geringer 
ausgefallen ist als in anderen deutschen Großstädten.

Im unregulierten Segment ist in Berlin dagegen 
seit dem Stichtag im zweiten Quartal 2019 ein Preis-
anstieg zu verzeichnen, der deutlich größer ausfällt 
als in anderen deutschen Großstädten (vgl. Abb. 2, 
rechte Grafik). So lag das Wachstum der Mieten in 
Berlin im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten 

8 Die Verwendung der hypothetischen Miete, die ein Großteil der 
Vermieter*innen seit Inkrafttreten des Mietendeckels für den Fall 
einer Abschaffung des Mietendeckels annoncieren, würde den tat-
sächlichen Preiseffekt deutlich unterzeichnen. 

im Zeitraum Q2 2020 bis Q4 2020 im Schnitt um etwa 
5 Prozentpunkte höher. Im ersten Quartal 2021 ist 
der Unterschied in den Wachstumsraten noch einmal 
größer geworden; hier lag die Wachstumsrate der Mie-
ten in Berlin um etwa 9 Prozentpunkte oberhalb der 
Wachstumsrate anderer Großstädte in Deutschland.

ENTWICKLUNG DER VERKAUFSPREISE IN  
BERLIN IM VERGLEICH ZU ANDEREN DEUTSCHEN 
GROSSSTÄDTEN

Bei der Analyse der Auswirkungen des Mietendeckels 
auf den Berliner Immobilienmarkt ist es von beson-
derem Interesse, die Entwicklung der Kaufpreise für 
Wohnungen zu untersuchen. Da Wohnungspreise letzt-
lich erwartete künftige Mieteinnahmen widerspiegeln, 
könnten sich hier deutliche Reaktionen auf den Mie-
tendeckel ergeben. Der potenziell dämpfende Einfluss 
des Berliner Mietendeckels auf die Preise dürfte dabei 
umso stärker ausfallen, je eher die Erwartung unter 
den Marktteilnehmern vorherrscht, dass der Berliner 
Mietendeckel nicht auf fünf Jahre befristet bleibt. Um-
gekehrt könnte eine mögliche Angebotsverknappung 
in Folge verringerter Bautätigkeit preisstabilisierend 
wirken.

Analog zu der Abbildung 2 stellt die Abbildung 3 
die Unterschiede in den Wachstumsraten der Ange-
botspreise pro Quadratmeter zwischen Berlin und 
den 13 nächstgrößeren deutschen Städten relativ 
zur Referenzperiode dar. Auch hier wurde ein mit der 
Entropy-Balancing-Methode gewichtetes lineares Re-
gressionsmodell geschätzt, das die Preisentwicklung 
für Eigentumswohnungen in Berlin mit entsprechen-
den Wohnungsangeboten in anderen Großstädten 
Deutschlands mit mehr als 500 000 Einwohnern kon-
trastiert. Insgesamt umfasst unsere Stichprobe nach 
Bereinigung von Duplikaten 118 000 Eigentumswoh-
nungen, die in den 14 größten Städten Deutschlands 
im Zeitraum von Januar 2017 bis Mitte Februar 2021 
zum Verkauf angeboten wurden.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Preiswachstum im 
regulierten Segment in Berlin ab dem 3. Quartal 2020 

−80

−60

−40

−20

0

20

Q1/’18 Q1/’19 Q1/’20 Q1/’21

% %Reguliertes Segment

Mietpreistrends in Berlin im Vergleich zu anderen Städten
in Prozent

−10

−5

0

5

10

Q1/’17 Q1/’18 Q1/’19 Q1/’20 Q1/’21

Preiseffekt 95%-Konfidenzintervall

Unreguliertes Segment

Q1/’17
Die Grafik zeigt die Unterschiede in den Wachstumsraten der Angebotsmieten (pro Quadratmeter) zwischen Berlin und den 13 nächstgrößeren Städten Deutschlands im 
regulierten (links) und unregulierten (rechts) Segment für den Zeitraum Q1 2017 bis Q1 2021. Die Basisperiode für die Berechnung der Wachstumsraten ist Q2 2019. Die 
gestrichelte vertikale Linie markiert Q2 2019, den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Senatsvorlage zum Mietendeckel sowie des Stichtags für die Berechnung der Mietober-
grenze (18. Juni 2019). Die durchgezogene vertikale Linie markiert Q1 2020, den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zum Mietendeckel.
Quelle: Daten von immowelt.de; Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut
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deutlich hinter das Preiswachstum in den 13 nächst-
größten Städten zurückfiel (vgl. Abb. 3, linke Grafik).9 
Am Ende unseres Beobachtungszeitraums in Q1 2021 
war die Wachstumsrate der Kaufpreise für Eigen-
tumswohnungen in Berlin um etwa 9 Prozentpunkte 
geringer als in anderen deutschen Großstädten. Im 
unregulierten Segment sind die Kaufpreise in Berlin 
dagegen in der Tendenz etwas stärker gewachsen als 
in anderen Großstädten (vgl. Abb. 3, rechte Grafik). 
Der Unterschied in den Wachstumsraten betrug hier 
7,5 Prozentpunkte im vierten Quartal 2020 und 4 Pro-
zentpunkte im ersten Quartal 2021. Allerdings ist der 
letztgenannte Effekt statistisch nicht signifikant.

ENTWICKLUNG DER MIET- UND KAUFANNONCEN 
IN BERLIN IM VERGLEICH ZU ANDEREN  
DEUTSCHEN GROSSSTÄDTEN

Neben der Miet- und Kaufpreisentwicklung unter-
suchen wir, wie sich die Anzahl der Miet- und Kauf-
annoncen im regulierten und unregulierten Bereich 
in Berlin im Vergleich zu anderen deutschen Groß-
städten entwickelt hat. Wie bei der Analyse der Miet- 
und Kaufpreisentwicklung vergleichen wir also Miet-/
Kaufannoncen für Berliner Wohnungen, die vor (seit) 
dem 1. Januar 2014 erstmals bezugsfertig wurden, 
mit Miet-/Kaufannoncen in anderen deutschen Groß-
städten, die ebenfalls vor (seit) dem 1. Januar 2014 
erstmals bezugsfertig wurden. 

Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der Anzahl der 
Mietannoncen für Wohnungen, die vor (seit) dem 1. Ja-
nuar 2014 erstmals bezugsfertig wurden. Q1 2017 ist 
dabei auf 100 normiert, so dass die Datenpunkte in 
der Grafik als Wachstumsrate relativ zum ersten Quar-
tal 2017 interpretiert werden können. Im Vergleich zu 
den Analysen zur Miet- und Kaufpreisentwicklung im 
vorherigen Abschnitt ist zu beachten, dass das erste 
9 Die durchschnittlichen Angebotspreise pro Quadratmeter sind im 
regulierten Segment in Berlin auch nach Inkrafttreten des Mietende-
ckels gestiegen. Die negativen Koeffizienten bedeuten lediglich, dass 
das Preiswachstum geringer war als in der Kontrollgruppe, die ver-
gleichbare Immobilien aus den 13 nächstgrößeren Städten umfasst.

Quartal 2021 in Abbildung 4 nicht inkludiert ist, da un-
ser Beobachtungszeitraum lediglich bis Mitte Februar 
reicht und die Anzahl der Annoncen im 1. Quartal 2021 
nur unvollständig abgebildet werden kann. 

Wie in der linken Grafik der Abbildung 4 ersicht-
lich, ist für das regulierte Segment in Berlin über den 
gesamten Beobachtungszeitraum ein Rückgang der 
Anzahl der Mietannoncen zu verzeichnen, während 
die Anzahl der Annoncen in der Kontrollgruppe stabil 
geblieben bzw. leicht gestiegen ist. Seit Ankündigung 
(gestrichelte vertikale Linie) und Inkrafttreten (durch-
gezogene vertikale Linie) des Berliner Mietendeckels 
öffnet sich die Schere zwischen Berlin und der Kont-
rollgruppe weiter. Wie oben ausgeführt, wurde für an-
dere Städte mit Mietregulierungen gezeigt, dass diese 
vermehrt Umwandlungen von Miet- in Eigentumswoh-
nungen und eine geringere Umzugswahrscheinlich-
keit von Mieter*innen regulierter Mietwohnungen zur 
Folge haben (Diamond et al. 2019). Auch kann eine 
erhöhte Nachfrage nach regulierten Mietwohnungen 
dazu führen, dass diese vermehrt unter der Hand ver-
geben und nicht mehr annonciert werden. Es ist denk-
bar, dass ähnliche Effekte auch in Berlin bereits eine 
Rolle spielen und zu dem Rückgang der Mietannon-
cen im regulierten Segment beitragen. Unsere Ana-
lyse lässt jedoch keine Rückschlüsse zu den genauen  
Ursachen zu. 

Die rechte Grafik der Abbildung 4 zeigt schließlich, 
dass das Wachstum in den Wohnungsannoncen von 
Wohnungen, die nach dem 1. Januar 2014 erstmals 
bezugsfertig wurden, in Berlin einen ähnlichen Verlauf 
wie in der Kontrollgruppe aufweist. Seit Ankündigung 
des Berliner Mietendeckels liegen die Wachstumsraten 
bei den Mietannoncen im unregulierten Segment in 
Berlin leicht oberhalb zu den Wachstumsraten der 
Kontrollgruppe, es ist also ein umgekehrter Trend im 
Vergleich zum regulierten Segment zu beobachten. 

Schließlich stellt Abbildung 5 analog zu Abbil-
dung 4 die Entwicklung der Kaufannoncen dar. Sowohl 
im regulierten als auch im unregulierten Segment ist 
das Annoncenwachstum in Berlin am aktuellen Rand 
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Quelle: Daten von immowelt.de; Berechnungen des ifo Instituts. © ifo Institut
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höher als in der Kontrollgruppe, jedoch ist seit Ankün-
digung/Inkrafttreten des Berliner Mietendeckels kein 
eindeutiger Trend für Berlin im Vergleich zur Kontroll-
gruppe erkennbar.

ZUSAMMENFASSUNG UND 
SCHLUSSFOLGERUNGEN

In diesem Beitrag untersuchen wir Auswirkungen des 
Berliner Mietendeckels auf Miet- und Kaufpreise sowie 
die Anzahl annoncierter Miet- und Eigentumswohnun-
gen. Unsere Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass seit 
Einführung des Mietendeckels eine zunehmende Zwei-
teilung des Berliner Immobilienmarktes zu beobach-
ten ist. Im vom Mietendeckel betroffenen Segment des 
Berliner Immobilienmarktes sind sowohl die Mieten 
als auch die Kaufpreise weniger stark gestiegen als in 
der Kontrollgruppe anderer deutscher Großstädte. Ein 
umgekehrter Trend ist für das unregulierte Segment in 
Berlin zu beobachten. Mieten und Kaufpreise von Woh-
nungen, die seit 2014 erstmals bezugsfertig wurden, 
stiegen stärker als in anderen deutschen Großstädten. 
Die Entwicklung bei der Anzahl der Mietannoncen im 

regulierten Segment ist ebenfalls schwächer als in 
der Kontrollgruppe, während die Mietannoncen im 
unregulierten Segment Berlins zuletzt stärker zulegten 
als in der Kontrollgruppe. 

Diese Entwicklungen lassen sich dadurch erklä-
ren, dass der Mietendeckel im regulierten Segment 
wie beabsichtigt die Mieten senkt, aber auch das An-
gebot an für Wohnungssuchende verfügbaren Miet-
wohnungen reduziert. Das dürfte vor allem daran 
liegen, dass Mieter in Folge der sinkenden Mieten 
länger in Mietwohnungen bleiben und freiwerdende 
Mietwohnungen als Eigentumswohnungen verkauft 
oder vom Eigentümer selbst genutzt werden. Die Ra-
tionierung des Wohnungsangebotes im regulierten 
Marksegment führt dazu, dass Wohnungssuchende auf 
Mietwohnungen ausweichen, die nicht dem Mietende-
ckel unterliegen. Das führt in diesem Marktsegment 
zu steigenden Mieten. 

Unsere Ergebnisse deuten außerdem darauf hin, 
dass Marktteilnehmer zunehmend die durch den Ber-
liner Mietendeckel gesunkene Profitabilität von re-
gulierten Wohnungen und auch die Möglichkeit einer 
Verlängerung des Mietendeckels nach fünf Jahren 
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Die Grafik zeigt die Entwicklung der Zahl der Annoncen im regulierten (links) und unregulierten (rechts) Segment für Mietobjekte in Berlin sowie den 13 nächstgrößeren 
Städten Deutschlands im Zeitraum Q1 2017 bis Q4 2020 als Index an. Der Index hat den Wert 100 in Q1 2017. Die gestrichelte vertikale Linie markiert Q2 2019, den Zeitpunkt 
der Veröffentlichung der Senatsvorlage zum Mietendeckel sowie des Stichtags für die Berechnung der Mietobergrenze (18. Juni 2019). Die durchgezogene vertikale Linie 
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einpreisen. Die Mietsteigerungen im unregulierten 
Segment haben sich allerdings nicht in signifikanten 
Wertsteigerungen dieser Wohnungen niedergeschla-
gen. Das könnte darauf hindeuten, dass Käufer von 
Wohnungen im unregulierten Marktsegment das Risiko 
einer künftigen Ausweitung des Mietendeckels auf das 
bislang unregulierte Segment befürchten. 

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse sind die 
zugrunde liegenden Daten und die Prämissen der 
Analyse zu berücksichtigen. Bei den Daten handelt 
es sich um Miet- und Kaufangebote, nicht um die 
tatsächlichen Vertragsabschlüsse. Zudem sind die 
Annoncen bei immowelt.de nicht notwendigerweise 
repräsentativ für den Immobilienmarkt insgesamt. 
Insbesondere könnten gewerbliche Anbieter in unse-
rer Stichprobe überrepräsentiert sein. Bei der Ana-
lyse der Wirkungen des Mietendeckels haben wir als 
»kontrafaktisches Szenario« ein Szenario betrachtet, 
in dem sich Mieten und Preise so entwickeln wie in 
anderen Großstädten. Ob sich der Immobilienmarkt 
in Berlin tatsächlich so entwickelt hätte, ist trotz der 
Parallelen in der Entwicklung vor der Ankündigung 
des Mietendeckels unklar.
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